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Fiinfundsiebzigste ordentliche

Schulsynode.

A. Protokoll der Prosynode

51

vom 29. August 1908, in der ,Schmiedstube“ in Ziirich.
Vormittags 10 Uhr bis abends 5 Uhr mit einstiizdigem Unterbruch.

1. Verzeichnis der Teilnehmer.
a. Vorstand der Schulsynode.

Prasident: Dr. A. Aeppli in Ziirich.

Vizepréasident: J. Heuller, Sekundariehrer, Ziirich III.

Aktuar: J. Herter, Lehrer, in Winterthur.

b. Abordnung des Erziehungsrates.

Erziehungsdirektor H. Ernst in Ziirich.
Nationalrat Fr. Fritschi in Ziirich.

c. Die Abgeordneten der Schulkapitel.

Ziirich: Hrch. Fridori, Lehrer in Ziirich IIL
Affoltern: A. Sporri, Sekundarlehrer in Hedingen.
Horgen: Sekundarlehrer Graf in Kilchberg.
Meilen: G. Erb, Lehrer in Kiisnacht.

Hinwil: Otto Peter, Lehrer in Riiti.

Uster: R. Faust, Lehrer in Monchaltorf.
Pfaffikon: J. Braun, Lehrer in Grafstall.
Winterthur: Konr. Fisler, Lehrer in Winterthur.
Andelfingen: Sekundarlehrer Lehmann in Flaach.
Biilach: Ulr. Meier, Lehrer in Rorbas.

Dielsdorf: A. Schmid, Sekundarlehrer in Riimlang.

d. Abgeordneten der hohern Lehranstalten.

Hochschule: Prof. Dr. Th. Vetter in Zirich V.
Gymnasium: Prof. Dr. Amberg, Zirich IV.

Industrieschule: Prof. Dr. E. Fiedler, Rektor, Zirich V.

Handelsschule: Prof. Dr. O. Juzi in Ziirich V.
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Lehrerseminar Kiisnacht: Dr. P. Suter in Kiisnacht.

Technikum: Prof. Dr. A. Spati in Winterthur.

Hohere Tochterschule Ziirich: Dr. E. Gubler in Ziirich IV.

Hohere Schulen in Winterthur: Rektor Dr. Rob. Keller,
Winterthur.

e. Die Referenten.

Th. Gubler, Sekundarlehrer in Andelfingen.

Frl. Martha Schmid, Lehrerin in Hongg.

K. Lutz, a. Sekundarlehrer in Seen, als technischer Berater.

Prof. Dr. H. Schollenberger, Ziirich V (ist entschuldigt ab-
wesend).

2. Verhandlungen.
I. Das Prdsidium teilt mit :

Laut Benachrichtigung durch die Kirchenpflege Riiti
werden in der dortigen Kirche Reparaturen vorgenommen.
Es konnte deshalb die Synode nicht den ganzen Raum be-
nitzen. Der Vorstand sah sich aus diesem Grund genotigt,
einen andern als den von der Synode bezeichneten Ver-
sammlungsort zu wahlen und bestimmte hiefiir Hinwil, dessen
Behorden sich sofort in sehr entgegenkommender Weise zum
Empfang der Synode bereit zeigten.

Die Prosynode erteilt dieser Mallnahme des Vorstandes
ihre Zustimmung.

I1. Wiinsche und Antrige der Kapitel und deren
Beantwortung durch den Erziehungsrat

1. Reglement fiir Schulkapitel und Synode.

Das Schulkapitel Ziirich hilt seinen, der letztjahrigen
Prosynode eingereichten Wunsch auf Aenderung des Regle-
mentes aufrecht und behdlt sich vor, mit dem vom
Erziehungsrate von ihm verlangten Gutachten definitive
Abanderungsantrige zu stellen.

Antwort: Der Erziehungsrat gewirtigt die Abanderungs-
vorschlige, die das Schulkapitel Ziirich einzureichen
beabsichtigt.
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Der Abgeordnete des Kapitels Ziirich bemerkt, es sei
irrtimlicher Weise eine beziigliche Bemerkung des Kapitels-
prasidenten als Wunsch an die Prosynode, resp. den Er-
ziehungsrat abgegangen. Das Kapitel Ziirich werde nichstens
seine Antriage betreffend das Reglement einreichen.

Das Priasidium macht hiezu die Bemerkung, es seien
auch die iibrigen Kapitel berechtigt, ihre Wiinsche betr.
Revision des genannten Reglements zu dullern.

2. Massnahmen gegen Lehrer,

Das Schulkapitel Uster wiinscht, dall Vergehen von
Lehrern und Strafen gegen solche nicht mehr im Jahres-
berichte der Erziehungsdirektion aufgefiihrt werden sollen.

Antwort: Der Jahresbericht der Erziehungsdirektion soll
ein getreues Bild der wesentlichsten Vorginge im
Schulbetriebe geben; er darf daher auch betriibende
Erscheinungen nicht verschweigen. Hierher gehoren
Mallnahmen, die gegen fehlbare Lehrer ergriffen
werden mullten; weder die Riicksicht auf die Ge-
maliregelten noch irgend ein anderer Grund kann
bestimmend sein, von dem bisherigen Usus abzugehen.

Zur Begriindung des Wunsches wird angefiihrt, es
wiirden derartige Bemerkungen von einer gewissen Presse
gerne herausgegriffen, um Stimmung gegen die Lehrerschait
zu machen. Das Vergehen eines Einzelnen werde dann auf
den ganzen Stand verallgemeinert. In andern Berichten
fanden sich derartige Mitteilungen nicht.

Erziehungsdirektor Ernst: Der Kantonsrat hat die Ober-
aufsicht iiber alle kantonale Verwaltungen. Die Berichte
an den Kantonsrat miissen ein getreues Bild der Tatigkeit
der Verwaltungsorgane darstellen. Es darf deshalb auch
unangenehmes nicht verschwiegen werden. Gegen Ver-
tuschungsbestrebungen wiirde von Seite des Kantonsrates
sofort reagiert werden. Die Zahl der betreffenden FKalle
ist iibrigens in Hinsicht auf die Kopfzahl der Kérperschaft
verschwindend gering, und in dieser kleinen Zahl liegt ja
gerade ein zu Gunsten der Gesamtheit sprechendes Moment.
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Nach dieser Erklarung verzichtet der Vertreter von
Uster auf eine weitere Verfolgung des Antrages.

3. Kurse fiir Lehrer.

a) Das Schulkapitel Ziirich dullert den Wunsch, der
Erziehungsrat mochte in Zukunft an die Ausrichtung seiner
Subvention an die Teilnehmer der schweizerischen Hand-
arbeits- und Turnkurse nicht mehr die Bedingung kniipfen,
es sel von jedem Subventionierten ein schriftlicher Be-
richt einzureichen.

Antwort: Der Erziehungsrat hat jeweilen mit Interesse
von den verschiedenartigen Eindriicken der einzelnen
Kursteilnehmer Kenntnis genommen; er ist auch der
Ansicht, dall der Leistung des Kantons eine gewisse
Leistung der einzelnen Kursteilnehmer gegeniiber-
gestellt werden diirfe.

Fridori registriert als erfreuliche Tatsache die jeweils
grole Zahl der Anmeldungen zu den Kursen. Auf nicht
zeitgemialler Hohe dagegen befidnden sich die Subventionen.
Die Kurse, da in kurzer Zeit moglichst viel gelernt werden
soll, gleichen einer Hetzjagd und beanspruchen die volle
Kraft der Teilnehmer. Das sei Leistung genug und es sollte
nicht noch wie ein Alp die Aussicht auf den abzufassenden
Bericht auf dem geplagten Kursnehmer lasten. Zur In-
formation der Behorde tiber den Verlauf des Kurses geniige
je ein Bericht iiber die verschiedenen Branchen desselben.

Erziehungsdirektor Ernst hdlt daran fest, daf} die Be-
richterstattung durch jeden Kursteilnehmer die Regel bilden
sollte. Sie erst veranlasse den Berichterstatter, sich iiber
den Verlauf und iiber die Resultate des Kurses genaue
Rechenschaft zu geben und bringe ihm damit einen Gewinn.
Immerhin konne man der Frage nidher treten, ob nicht
fiir die einzelnen Kursabteilungen bestimmte Berichterstatter
zu bezeichnen seien.

In diesem Sinne erklart sich der Initiant von der er-
haltenen Auskunft befriedigt.
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b) Affoltern und Horgen beantragen, es seien
Kurse einzurichten zur Einfiihrung in den Gebrauch des
physikalisch-chemischen Apparates fiir die VII. und VIIL
Klasse und fiir die Sekundarschule.

Antwort: Die von den Kapiteln Affoltern und Horgen
gewlinschten Kurse konnen nur dann einen wirklichen
Erfolg haben, wenn es Uebungskurse und nicht bloBe
Vortrags- und Demonstrationskurse sind. Die Erzie-
hungsdirektion gedenkt, dieser Seite der Fortbildung
der Lehrer bei Anla(} der fiir das nachste Jahr in
Aussicht genommenen Ferienkurse besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Sehr erwiinscht wire es,
wenn in den Schulkapiteln von geeigneten Kapitularen
Probelektionen in den einschligigen Gebieten ge-
halten wiirden.

Sporri ergidnzt den Antrag von Affoltern dahin, man
habe bei dieser Anregung wirkliche Uebungskurse an einem
zentral gelegenen Orte im Auge gehabt.

Erziehungsdirektor Ernst bemerkt in Ergénzung der
gedruckten Antwort, der kiirzlich eingegangene Bericht iiber
die Inspektion der Sammlungen werde den Erziehungsrat
veranlassen, dieser und andern damit im Zusammenhang
stehenden Fragen naher zu treten. Es bleibe inzwischen
der Lehrerschaft unbenommen, auch in Konferenzen u. s. w.
beziigliche Belehrung zu suchen. Die betr. Abgeordneten
erkliaren sich im Sinne der erteilten Auskunft befriedigt.

4. Bezirksschulpflegen.

Das Schulkapitel Meilen wiinscht, die Berichte der
Visitatoren mochten den Lehrern nach deren Protokollierung
im Original zugestellt werden.

Antwort: Die Originalberichte sind dem Archiv der Schul-
pflege einzuverleiben. Nach den kantonalen Vor-
schriften (§ 110 der Verordnung betreffend das
Volksschulwesen) ist von den Zensuren sowohl, als
auch den festgestellten weitern Urteilen den Lehrern
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Mitteilung zu machen. Es mul} den Schulpflegen iiber-
lassen bleiben, anzuordnen, ob diese Mitteilung da-
durch geschehe, dal} Einsicht in die Berichte gewihrt
oder jedem Lehrer eine Abschrift des ihn betreffenden
Berichtes ausgefertigt werde. Letzteres wird den
Schulpflegen empfohlen.

Aus der Diskussion geht hervor, dall das Verfahren
in den verschiedenen Bezirken nicht das gleiche ist. In
Winterthur z. B. erhdlt, wie der Vertreter dieses Kapitels
mitteilt, jeder Lehrer einen Originalbericht zugestellt. An
andern Orten kann der Lehrer vom Originalbericht Einsicht
und Kopie nehmen. Letzteres Verfahren ist namentlich fir
den Fall, da3 der Lehrer von der Zensur als Ausweis Ge-
brauch machen mochte, von fraglichem Werte und verlangt
eine amtliche Beglaubigung der Abschrift. Zu wiinschen
wire ein einheitliches Verfahren im ganzen Kanton und
zwar im Sinne der Zustellung eines Originals oder einer
amtlichen Kopie.

Die Prosynode beschlie3t, es sei der Erziehungsrat zu
ersuchen, bei Anlal der Konferenz der Abgeordneten der
Bezirksschulpflegen in diesem Sinne zu wirken.

5. Turninspektion.

Das Schulkapitel Winterthur beantragt, es sei das
bestehende Turninspektorat aufzuheben und die Beaufsichti-
gung des Turnunterrichtes den Mitgliedern der Bezirks-
schulpflegen zu iibertragen.

Antwort: Diese Frage ist in einer der nichsten Konferenzen
der Delegierten der Bezirksschulpflegen zu behandeln.

Der Vertreter von Winterthur betont, daf} die Anregung
nicht einer turnfeindlichen Stimmung entsprungen sei. Das
Turnen gehore im Gegenteil zu den von den Lehrern be-
vorzugten Fachern. Aber die Griinde, die seinerzeit fir
Einfiihrung des Turninspektorates gesprochen haben, sind
dahingefallen; ein bleibendes Inspektorat ist im Gesetze auch
nicht vorgesehen. Die Kosten fiir das Turninspektorat lielien
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sich fruchtbringender zu Beitrigen an Turnkurse, zur An-
schaffung von Turn- und Spielgeriten verwenden. In der
Annahme, daf3 die Konferenz der Bezirksschulpflegen in
diesem Sinne beschlieBen werde, erklirt sich Fisler von
der erziehungsratlichen Antwort befriedigt.

6. Lehrmittel,

a) Das Schulkapitel Meilen wiinscht, dal das neue
Lesebuch fiir die VII. und VIII. Klasse moglichst bald
erscheine und fragt an, warum die Redaktion des Lehrmittels
nicht Lehrern iibertragen worden sei, die in der Praxis
stehen, und zwar seit Jahren speziell auf dieser Schulstufe.

b) Das Schulkapitel Ziirich beantragt, dall der Zweier-
kommission, die zur Ausarbeitung des sprachlichen Teils des
neuen Lesebuches fiir die VII. und VIII. Klasse eingesetzt
worden ist, noch zwel aktive Primarlehrer auf der Stufe
der genannten Klassen beigegeben werden.

Antwort: ad a u. b) Der Erziehungsrat ist i{iberzeugt,
dali Herr a. Seminardirektor Utzinger die Umarbei-
tung des sprachlichen Teils so gestalten werde, dal}
ein fir diese Stufe gutes Lehrmittel entstehen wird.
Fiur den realistischen Teil ist die Herbeiziehung
einzelner Lehrer im Beschlull des Erziehungsrates
vom 25. Marz 1908 bereits vorgesehen. Weitere
Lehrer fir die Redaktion beizuziehen, findet der Er-
ziehungsrat nicht fiir notig. Dagegen wird der
Erziehungsrat das Manuskript vor der Drucklegung
noch einer Kommission vorlegen, in der die Lehrer-
schaft der VII. und VIII. Klasse mindestens durch
zwel Lehrer vertreten sein wird.

Bei diesem Punkte setzte eine lebhafte Diskussion ein.
Fridori erachtet es als im Interesse der Schule liegend,
dal} zur Bearbeitung von Lehrmitteln Lehrer der betreffen-
den Schulstufe herbeigezogen wiirden. Nur diese kennen die
Schiiler und die erlaubten Anspriiche an ihre Fassungskraft.
Mindestens sollten solche Lehrer zur Mitwirkung berufen
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werden. Der vorgeschlagene Modus sei unpraktisch und
konne unter Umstinden eine zweite Bearbeitung der schon
gelieferten Arbeit zur Folge haben. Diese indirekte Mit-
wirkung aufs Geratewohl konne kaum ein gutes Resultat
liefern, abgesehen von der viel zu kurz bemessenen Frist.
Er hilt den Antrag des Kapitels Ziirich aufrecht. Im
weitern empfiehlt er die nochmalige Einberufung der Be-
gutachtungskonferenz zwecks Auseinandersetzung mit den
Autoren.

Erziehungsrat Fritschi will die vorgebrachten Argu-
mente nicht gelten lassen. Das so stark beanstandete Real-
buch sei zum gréften Teil bearbeitet gewesen von Primar-
lehrern der betreffenden Stufe oder von solchen, welche
diese Stufe kennen sollten.

Beziiglich des Antrages von Meilen erinnert Herter
daran, dal} die Begutachtungskonferenz mit aller Bestimmt-
heit fiir die betreffenden Autoren geniigend Zeit zur Aus-
arbeitung der Manuskripte reklamiert habe, selbst auf die
Gefahr hin, dafl dadurch zeitweilige Unbequemlichkeiten er-
wachsen konnten. Dieser Beschlul} sollte respektiert werden
im Interesse der Sache. Im iibrigen steht der Sprecher
auf dem Boden von Fridori. Bei der Erorterung der Frage
der Bearbeitung miissen die eigenartigen Verhiltnisse der
Schulstufe ins Auge gefal3t werden. Der Erziehungsrat hat
zwar in verdankenswerter Weise dem Wunsche nach Herhei-
ziehung der in Frage kommenden Lehrerschaft Folge ge-
geben; allein er hat gerade die am wenigsten den Intentionen
der Lehrer entsprechende und am wenigsten eine gute
Losung der Sache sichernde Form der Mitarbeit gewihlt:
die Einladung zur Einlieferung von Beitrigen. Dringend
notig sei ein enger Kontakt der Autoren mit der Lehrerschaft
der betreffenden Schulstufe, besonders da das Gutachten
die nihere Begriindung der Antrige nicht enthalte, sondern
mehr als Beschlullprotokoll zu betrachten sei.

Gegeniiber einer Einwendung von Erziehungsrat Fritschi
betont Fridori ausdriicklich, da3 der Antrag Zirich nicht
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den Sinn habe, dall bereits ernannte Bearbeiter beiseite
gestelll werden miillten. Der von Fridori verfochtene An-
trag wird mit 7 gegen 5 Stimmen abgelehnt. Der erste
Teil des Antrags Meilen (baldiges Erscheinen) wird von nie-
mandem aufrecht erhalten.

c) Das Schulkapitel Pfaffikon wiinscht, daB3 die
Herausgabe eines neuen Religionslehrmittels moglichst ge-
fordert werde.

Antwort: Der vom Schulkapitel Pfiffikon gedullerte
Wunsch wird in zustimmendem Sinne an die vom
Erziehungsrat bestellte Kommission weiter geleitet.

d) Horgen stellt den Antrag, es solle eine Zentral-
stelle flir den Bezug der physikalischen Apparate geschaffen
werden.

Antwort: Nach der Ansicht des Erziehungsrates entspricht
die zentrale Vermittlung der Bestellungen durch den
kantonalen Lehrmittelverlag und die Ausstellung der
Mustersammlung im Pestalozzianum dem Bediirfnis
volistdndig. Fir Einrichtung einer Zentralstelle miif}-
ten nicht unbedeutende Geldmittel und auch aus-
reichende Lokalititen zur Verfiigung stehen. Zudem
wiirde hiedurch eine Verteuerung der Apparate ver-
ursacht.

Die Vertreter von Pfiaffikon und Horgen erklidren sich
von der erhaltenen Auskunft befriedigt.

7. Examen.

a) Das Schulkapitel Pfaffikon wiinscht Verein-
fachung der Examen in dem Sinne, daf die Prifung sich
nicht auf sdmtliche Facher in jeder Klasse erstrecke (Vor-
schlag fiir Achtklassenschulen: Rechnen und Sprache je
nur in 2 Klassen).

Antwort: Ueber den Umfang der Jahrespriifungen be-
stehen keine bindenden Vorschriften, wie denn auch
eine Vereinfachung der Priifungen im Sinne des
Wunsches des Kapitels in verschiedenen Schulgemein-

5]
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den schon eingetreten ist. Die Frage der Verein-
fachung der Jahrespriifungen mag im {ibrigen in einer
nichsten Konferenz der Delegierten der Bezirksschul-
pilegen behandelt werden.

Der Vertreter des Kapitels Pfaffikon macht zur Be-
griindung des Wunsches geltend, mancherorts wiirden die
Behorden gerne in diesem Sinne vorgehen; sie glauben aber
hiefiir keine Befugnis zu besitzen. Er ist mit der Weiter-
leitung an die Bezirksschulpflegerkonferenz gerne einver-
standen.

b) Das Schulkapitel Andelfingen driickt den Wunsch
aus, es mochten je die Examenaufgaben aller Stufen allen
Lehrern zugestellt werden.

Antwort: Die Erfiillung dieses Wunsches hat keinen grofien
praktischen Wert; dagegen bringt sie dem Kanton
wesentlich vermehrte Kosten.

Der Vertreter des Kapitels Andelfingen erblickt in der
vorgeschlagenen Maflnahme ein vortreffliches Mittel zur
Herstellung der so notwendigen Fiihlung zwischen den ver-
schiedenen Schulstufen. In Hinsicht auf den Kostenpunkt
aber zieht er den Wunsch zurtck.

8. Jugendschriffen.

Horgen beantragt, es sei eine kantonale Kommission
zur Priifung von Jugendschriften zu schaffen.

Antwort: Es liegt nach der Ansicht des Erziehungsrates
kein Grund vor, neben der schweizerischen Jugend-
schriftenkommission noch eine besondere kantonale
Kommission fiir den ramlichen Zweck zu bestellen.

Graf, in Begriindung des Antrages, sagt: Die Kriterien
der schweizerischen Jugendschriftenkommission sind nicht
einwandfrei, und man kann nicht vertrauensvoll darauf ab-
stellen. Er mochte aber nicht behaupten, dal eine kantonale
Kommission viel besser arbeiten wiirde.

Erziehungsrat Fritschi gibt ersteres zu und bestreitet
auch letzteres nicht. Die einzelnen Kopfe arbeiten eben sehr
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verschieden auf Grund verschiedener Auffassung ihrer Auf-
gabe. Er bittet, der Kommission Kenntnis zu geben von
anfechtbaren Rezensionen. Damit wird die Frage als er-
ledigt abgeschrieben.

9. Aufnahmepriifungen,

a) Horgen und Uster wiinschen, es sei bei der
Avinahmepriifung in die Mittelschulen nur der Lehrstoff
des letzten Schuljahres zu beriicksichtigen.

b) Pftaffikon wiinscht, dal3 bei der Aufnahmepriifung
an der Industrieschule der Anschlul3 an die Sekundarschul-
stufe besser gefunden werde.

ad a) Dem Wunsche der beiden Kapitel wird im
allgemeinen nachgelebt. Fiir den Eintritt in die II.
Klasse der Industrieschule ist notwendig, dafl auch
in Botanik gepriift werde, da dieses Fach in der
I. Klasse genannter Anstalt absolviert wird; die
Priifung beschriankt sich indes auf das unumginglich
Notwendige. Am Seminar wird seit Jahren in
Geschichte und Geographie aus dem Unterrichtsstoft
des letzten Schuljahres gepriift, desgleichen in der
Naturlehre; da aber nach der Seminarordnung bei
der Aufnahmepriifung eine Note in Naturgeschichte
erteilt werden mull, so sollten sich die Aspiranten auch
auf ein naturgeschichtliches Fach (Botanik, Zoologie
oder Anthropologie) vorbereiten, auch wenn es nicht
in der III. Sekundarklasse gelehrt worden ist.

ad b) Das Pensum der 1. Klasse der Industrieschule
schlie(3t an den Lehrplan der II. Klasse der Sekundar-
schule an; da indes die genannte Klasse in ihrem
Lehrziele weiter gehen mull als die III. Klasse der
Sekundarschule, damit mit dem Abschluf3 der Studien
der Anschlufl an das Polytechnikum erreicht wird, so
ist es schlechterdings nicht moglich, fiir den Eintritt
in die II. Klasse der Industrieschule direkten An-
schlufl an das Lehrpensum der Sekundarschule zu
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finden. Deshalb wurde fiir die Schiiler, die in die
II. Industrieschulklasse eintreten, so weit notig, ein
entsprechender Erginzungsunterricht eingerichtet,
um so namentlich den Schiilern vom Lande auch den
Eintritt in diese Klasse zu ermdglichen.

Auf dem Boden dieser Frage platzten zwei Weltan-
schauungen auf einander. Eine gewaltige Debatte wurde
ausgelost, und wie vor Troja mischten die Gotter gich in
den Kampf. Umsonst mahnte der eiserne Schmied an der alter-
timlichen Uhr mit seinen 12 Schligen. Die Schlacht zog
sich doch bis gegen 1 Uhr hin, und der leibliche Hunger
war es, der endlich den Gefechtsabbruch ermoglichte.

Der Streit drehte sich um zwei verschiedene Punkte.
Einmal um die Frage, ob Aufnahmspriifung, ob Probezeit?
Zugunsten der letztern wurde geltend gemacht, dal3 sie ein
ruhiges, sicheres Auspriifen ermogliche. Aber sie 1403t sich
nicht iiberall durchfiihren, weil man den nach lingerer Probe-
zeit Durchgefallenen eine schwierige Situation bereitet, was
man moglichst vermeiden mochte. Aber auch die Aufnahms-
priifung, wenn gewissenhaft und nicht zu pedantisch durch-
gefiihrt, liefert dieselben Resultate wie die Probezeit. Aller-
dings versteht nicht jeder die Kunst des Priifens. Es wird
im allgemeinen immer noch zu viel Wert gesetzt auf positive
Kenntnisse.

Diese Frage wand sich indessen mehr nur als dekoratives
Band durch die Voten in der Hauptfrage hindurch: Sollen
die Mittelschulen direkt oder moglichst nahe an die Primar-
schule anschlieflen oder soll und kann die Sekundarschule
Vorbereitungsanstalt fiir simtliche Mittelschulen sein? Fir
die erstere Ansicht votierten mit Energie fast simtliche
anwesenden Vertreter der Mittelschulen. In lingerer Aus-
fiihrung markiert Rektor Dr. Fiedler den Standpunkt der
Industrieschule. Als Vorbereitungsanstalt fiir das Polytech-
nikum ist sie gendtigt, sich mittelst einer Aufnahmsprifung
ein taugliches Schiilermaterial zu sichern. Man sel in dieser
Priifung so loyal als moglich, und die Interessen der



69

Sekundarschule werden in keiner Weise geschidigt. Auf
ein gewisses Mall von Kenntnissen konne man aber nicht
verzichten. Auf die Zeugnisse diirfe man, wie die Erfahrung
lehre, nicht abstellen. Als Vorstoll gegen die Phalance der
Verteidiger der Sekundarschule notifiziert Dr. Juzi die Tat-
sache, dal} ofters der vom Lehrplan der Sekundarschule
verlangte Stoff nicht behandelt sei und dafl man es sich
auf dieser Seite selber zuzuschreiben habe, wenn die
Prifungsresultate einen negativen Charakter aufweisen.
Rektor Dr. Keller kimpft mit wissenschaftlichen Griinden
fir das bestehende System. Die Entwicklung der Dinge
in der ganzen Natur beruht auf der Differenzierung. Der
verlangte Anschlul an die Sekundarschule widerspricht
diesem natiirlichen Prinzip; umgekehrt entspricht ithm die
Schulung in parallel nebeneinander hergehenden, verschie-
denen Interessen dienenden Anstalten. In Befolgung dieses
Prinzipes griindet man auch in neuerer Zeit die verschiedenen
Sonderklassen.

Dr. Gubler weill von guten Erfahrungen an der Maturi-
tatsprifung mit Schiilerinnen aus der Sekundarschule zu
berichten. J. Heuller weist auf die fast regelmiflig gegen-
liber der Sekundarschule erhobenen Klagen als auf eine
allgemeine, nicht nur die Sekundarschule treffende Klage
hin. Jede Schulstufe glaubt sich iiber die zunichst tiefere
beklagen zu miissen.

Mit groller Entschiedenheit vertritt Erziehungsdirektor
Ernst die Ansicht, daf3 alle Mittelschulen ihre Schiiler aus
der Sekundarschule beziehen soilten. Die gegenteiligen Be-
strebungen seitens der Vertreter der Mittelschulen konnen
bei uns nicht auf Verwirklichung rechnen. Das Volk wird
hiefiir nie zu haben sein. Die Geschichte werde ihm Recht
geben, und man wird in nicht zu ferner Zukunft den von
der andern Seite vertretenen Standpunkt als einen iiber-
wundenen betrachten.

Betreffend den Priifungsmodus empfiehlt er, gegen-
wartig keine detaillierten Vorschriften aufzustellen.
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Da von keiner Seite positive Antrige der Antwort
des Erziehungsrates gegeniiber gestellt werden, sind die
gestellten Postulate als erledigt zu betrachten.

10. Besoldungsauszahlung,

Das Schulkapitel Pfadffikon fragt an, ob die monat-
lichen Besoldungsauszahlungen nicht per Post-Giro zu be-
werkstelligen wiren.

Antwort: Die Staatbuchhaltung erklart, da3 die Anfrage
verneint werden miisse. Als Griinde gibt sie an:
Mehrarbeit, Zinsverlust, Kosten. Der Erziehungsrat
schlie3t sich dieser Ansicht an. Wohl mag der monat-
liche Bezug der Besoldung fiir einzeine Lehrer ab-
gelegener Gemeinden eine etwelche Unbequemlichkeit
bedeuten; doch diirfte die Zahl dieser Lehrer nicht
eine derart grofle sein, dal} die Aenderung der bis
herigen Besoldungsausrichtung als gerechtfertigt
erscheine.

Der Vertreter von Pfaffikon erkldrt sich von der Aus-
kunft befriedigt.

Es folgt ein stiindiger Unterbruch.

Um 2 Uhr werden die Verhandlungen wieder aufge-
nommen.

111, Witwen- und Waisenstiftung fiir die Volksschullehrer.

Behandlung der Vorlage der Aufsichtskommission be-
treffend Revision der Statuten vom 29. Oktober 1890.

Als Referent der Kommission begriindet Sekundariehrer
Gubler artikelweise die Vorlage.

Erhebliche Abdnderungsantrige materieller Natur wer-
den nicht gestellt. Die vorgeschlagenen Aenderungen sind
mehr nur formelle Korrekturen. Dagegen vertritt in sehr
gewandter und geschickter Weise Frl. M. Schmid den Stand-
punkt der Lehrerinnen, welche, prinzipiell nicht gegen deren
Herbeiziehung in die Stiftung, die bisher dargebotenen Ge-
genwerte gegeniiber der Priunie als viel zu gering erachten
nnd sich deshalb benachteiligt fiithlen. Die Votantin fiihrt
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aus, dal} die Fille, wo die offerierten Gegenwerte zur Aus-
richtung gelangen, zu den Ausnahmen gehéren. Es gehe
auch nicht an, an den gemeinniitzigen Sinn zu appellieren,
da die Stiftung nicht als Wohltatigkeitsinstitut zu betrach-
ten sel. Jede Witwe, auch die dkonomisch gut gestellte,
erhalte die Rente. Die heutige, von der Kommission am
277. August zugunsten der Lehrerinnen erheblich korrigierte
Vorlage allerdings decke sich anndhernd mit Jemjenigen,
was eine kantonale Versammlung von Lehrerinnen zu ver-
langen beschlossen habe. Im iibrigen beantrage jene Ver-
sammlung Verschiebung der Statutenrevision, damit vorher
auf Grund fachménnischer Priifung eine Versicherungsvor-
lage 1Im Sinne der Beriicksichtigung der Forderungen der
Lehrerinnen ausgearbeitet werden konne; eventuell, d. h.
bei Annahme der Vorlage der Kommission vom 18. April,
Nichtbeiziehung der Lehrerinnen zur Stiftung.

Erziehungsdirektor Ernst will nicht bestreiten, dal3 der
frithere Entwurf einem kleinen Angriff auf die Kasse der
Lehrerinnen ein wenig dhnlich sehe. Wenn man aber wirk-
lich brutal sein wollte, so konnte man einfach den § 310
des Unterrichtsgesetzes ohne weiteres auch auf die Lehrer-
innen anwenden, womit sie eben nur in dem Falle wiren wie
ein ansehnlicher Teil der mannlichen Lehrer, die Jahrzehnte
lang ihre Primien entrichten miissen, ohne einen Gegenwert
zu erhalten. Man sucht aber eineVerstindigung,und das sollte
respektiert werden. Wenn auf Seite der Lehrerinnen die
Gleichheit der Pflichten so betont und von minderen Rechten
gesprochen werde, so erinnere er daran, dal3 die meisten Leh-
rerinnen in den Stddten und greflen Ortschaften und an den
untern Klassen wirken in Riicksicht auf ihre physischen
Eigenschaften. Die schwere Last der Achtklassenschulen
tragen meist ménnliche Kollegen, an die auch sonst noch
grofle Anforderungen gestellt werden. Es liege somit in der
Herbeiziehung der Lehrerinnen zur Primieneinzahlung eine
etwelche Kompensation fiir die ihnen riicksichtsvoll ge-
wahrten Vorteile.
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Der eventuellen Forderung, den § 310 nur auf die
Lehrer anzuwenden, wird von Lutz entgegengehalten, dann
konne man auch im Besoldungsparagraphen Holz, Pflanz-
land und Wohnung fiir die Lehrerinnen streichen.

Frl. Schmid bestreitet die Richtigkeit der erhobenen
Argumentationen. Nicht alle Lehrerinnen seien in den
Stiadten; auch Lehrer befinden sich in den den Lehrerinnen
riicksichtsvoll eingerdumten Stellungen. Die Lehrerinnen
miiliten ebenfalls unter einem Dache wohnen. Auch sie
brauchen im Winter Warme, und auch sie miissen gegessen
haben. Auch an sie werden mancherlei Anspriiche gestellt.
Indessen anerkennt sie das Entgegenkommen, welches be-
sonders in der Bestimmung iiber die Riickzahlung der ein-
bezahlten Prémien beim Eintritt in den Ruhestand liegt.
Sie zieht ebenfalls eine Verstindigung der Entzweiung oder
der Gewalt vor. Sie konnte persénlich dem jetzigen Ent-
wurfe zustimmen, hat aber nicht die Kompetenz, dies na-
mens ihrer Kolleginnen zu tun. Die Lehrerinnen werden
wahrscheinlich noch vor der Synode sich iiber die neue Sach-
lage schliissig machen.

Die Antrige werden in nachstehender Form als An-
trage an die Synode entgegengenommen. Sie sind in das
Einladungszirkular aufzunehmen. Ebenso ist von den Be-
schliissen dem Erziehungsrat Kenntnis zu geben.

Antrage der Prosynode
betreffend

Reorganisation der Witwen- und Waisenstiftung
fiir ziircherische Volksschullehrer.

Die ziircherische Schulsynode beschlieBt:
A

1. Das Defizit, das nach den versicherungstechnischen
Berechnungen in der Stiftung vorhanden ist, soll ohne
Schmélerung des Hiilfsfondes ldngstens in fiinfzig Jahren
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gedeckt werden. Hiefiir wird der Jahresbeitrag des Mit-
gliedes um 16 Fr. erhoht und der Kantonsrat um Ausrichtung
eines alljahrlichen angemessenen Zuschusses ersucht.

2. Fur die nach 31. Dezember 1908 entstehenden Renten-
berechtigten betrigt die Rente Fr. 600 (§ 15).

3. Um die Ausrichtung dieser Rente moglich zu machen,
wird der Mitgliederbeitrag um fernere 24 Fr. erhoht unter
der Voraussetzung, daly der Kantonsrat fiir die in § 12 ge-
nannten Mitglieder den Pramienbeitrag um 16 Fr. erhohe.
(Die Gesamtpriamie eines Mitgliedes betrigt somit 120 ¥'r.
(§ 11), woran der Staat 40 Fr. Beitrag leistet (§ 12).

4. § 310 des Unterrichtsgesetzes vom 23. Dezember
1859 wird vom 1. Januar 1909 an auch auf die Lehrerinnen
angewendet.

Sie genielen folgende Rechte:

I. Die Lehrerinnen haben weder bei spiterem Eintritt
in den Beruf (§ 10), noch bei Unterbrechung des Schul-
dienstes (§ 7) Primiennachzahlungen zu leisten.

IT. Die Rente von Fr. 600 wird ausbezahlt
a) an die Waisen einer verheiratet gewesenen Lehrerin,

die im Amte gestorben ist, bis das jiingste Kind das
18. Altersjahr zuriickgelegt hat (§ 15, c);

b) an die miitterlicherseits verwaisten Geschwister einer
im Amte verstorbenen Lehrerin, bis das jilingste das
18. Altersjahr zuriickgelegt hat (§ 15, d);

c) an die Mutter einer verstorbenen Lehrerin, sofern
sie beim Zeitpunkt des Todes der Tochter verwitwet
1st; verehelicht sich die Beziigerin der Rente, so
erlischt die Rentenberechtigung (§ 15, e).

ITI. Wird eine Lehrerin gemd3 §§ 313 und 314 des Unter-
richtsgesetzes in den Ruhestand versetzt, so zahlt ihr
die Stiftung 3/, der von ihr einbezahlten Primien ohne
Zins zurilick (§ 16).

5. Die Bestimmungen iiber die Rentenberechtigung von

Angehorigen der Lehrerinnen (§ 15, ¢, d, e) und iiher die

Riickzahlungen an Lehrerinnen (§ 16) werden fiir 10 Jahre
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in Kraft erklart. Nach Ablauf dieser Frist soll untersucht
werden, welche Folgen der Beitritt der Lehrerinnen zur
Stiftung hatte und wie ihre Stellung zu derselben weiterhin
zu ordnen sei (§ 21).

6. Die Altersgrenze der rentenberechtigten Waisen wird
auf das zuriickgelegte 18. Altersjahr angesetzt (§ 15, b, d).

7. Beil der Wiederverehelichung der Witwe eines Lehrers
geht die Rente an die Kinder des Lehrers iiber (§ 15, b).

8. Lehrern an privaten oder Gemeinde-Lehr- und Er-
ziehungsanstalten wird der Eintritt in die Stiftung nach
den Bestimmungen der Vorlage gestattet (§ 3 und 9).

9. Um die Ausrichtung der erhohten Rente vom 1.
Januar 1909 an moglich zu machen, ist fir das Jahr 1909
eine Nachfragszahlung entsprechend der erhohten Pramie
zu leisten.

B.

1. Die Statuten der Witwen- und Waisenstiftung werden
in der aus der Beratung hervorgegangenen Form genehmigt.

2. Bis zu dem Zeitpunkt, da die Bedingungen betreffend
die Leistungen des Kantons erfiillt sind, bleibt die Aus-
richtung der Rente von 600 Fr. sistiert.

3. Sollte der Kantonsrat den Winschen der Synode
nicht entsprechen, so fallen ihre Beschliisse dahin und die
Aufsichtskommission wird beauftragt, neue Vorschlige zu
machen.

Traktandenliste fiir die Synode.

Die 75. ordentliche Schulsynode soll Montag den 21.
September in der Kirche zu Hinwil stattfinden. Die Ver-
handlungen werden vormittags 101/, Uhr beginnen.

Traktanden:
1. Orgelvortrag.

2. Gesang: ,,Schweizerpsalm®. (Von Alb. Zwyssig.)
3. Erofinungswort des Prasidenten.

4. Aufnahme neuer Mitglieder (unter Namensaufruf).
5. Totenliste. (Im Anschlufl: Orgelvortrag.)
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6. Berichterstattung iiber die Verhandlungen der Pro-
synode.

7. Revision der Statuten der Witwen- und
Waisenstiftung.

Referent: Herr Th. Gubler, Sekundarlehrer in

Andelfingen.

I. Votant: Fréulein Martha Schmid, Lehrerin in

Hongg.

Als Grundlage fiir die Diskussion dienen:

1. die Antrdge der Prosynode vom 29. August; 2. der
Statutenentwurf vom 29. August 1908 (Beilage z.
Amtl. Schulblatt vom Sept. 1908.)
Abdnderungsantrige, die im Laufe der Diskussion

gestellt werden, sind schriftlich einzureichen.

8. Leonhard Widmer — zu seinem 100. Geburtstage.

Vortrag von Hrn. Prof. Dr. H. Schollenberger,
Ziirich V.,

9. Eroffnung der Urteile tiber die eingegangenen Preis-
arbeiten.

10. Vorlegung der Jahresberichte pro 1907:

a) der Erziehungsdirektion tiber das ziircherische Schul-
wesen, sowle liber die Witwen- und Waisenstiftungen
der Volksschullehrer und der Lehrer an den héhern
Unterrichtsanstalten;

b) des Synodalvorstandes iber die Tatigkeit der Schul-
kapitel;

c) der Kommission fiir Forderung des Volksgesanges.

11. Wahlen:

a) der Kommission fiir Forderung des Volksgesanges.

b) des Vertreters der Synode in der Verwaltungskom-
mission des Pestalozzianums.

c) Bei Annahme der neuen Statuten: zweier neuer Mit-
glieder der Kommission fiir die Witwen- und Waisen-
stiftung.

d) des Vorstandes der Schulsynode.



76

12. Bestimmung des Ortes der nichsten ordentlichen Synode.
13. Schlullgesang: ,,Wer hat dich du schoner Wald“. (Von
Mendelssohn.)

In Anbetracht der lokalen Verhiltnisse in Hinwil miissen
die Synodalen zum Bankett in zwei verschiedenen Gasthofen
untergebracht werden. Die betreffenden Wirte verlangen,
in Hinsicht auf diese aullergewohnliche Anordnung, mittelst
vorheriger Anmeldung die approximative Zahl der Teilnehmer
kennen zu lernen.

Die Proysynode erteilt hiezu ihre Zustimmung.

Gestiitzt hierauf und auf die Beobachtung, dal jeweilen
zahlreiche Synodalen sich zum Bankett einfinden, ohne eine
Karte gelost zu haben, was begreiflicherweise unliebsame
Storungen verursacht, wird im Einladungszirkular gemil
Verlangen der Wirte bemerkt:

,,Wer keine Bankettkarte lost, kann nicht in den Saal
eingelassen werden.

Ferner lehnt der Vorstand alle Verantwortlichkeit ab
fiir den Fall, dal3 infolge von Nichtanmeldung oder Nicht-
losen von Bankettkarten das Bankett nicht richtig vor-
bereitet werden kann.

Fiir Richtigkeit:
Der Aktuar der Schulsynode :
J. Herter.
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B. Protokoll der Synode.
Montag den 21. September 1908 in der Kirche
in Hinwil.

Das Oberland hat auch bei diesem Anlaf3 seine wohl-
wollende Gesinnung gegeniiber den Arbeitern auf dem Felde
der Erziehung bewdhrt. Als wegen Umbauten in der Kirche
zu Ruti ein anderer Festort gesucht werden muflte, da
zeigten sich die Behorden von Hinwil mit sichtlicher Freude
zum Empfang der Synode bereit. Sie dekretierten zu Em-
pfangszwecken einen ansehnlichen Betrag. Auch die Be-
zirkspresse brachte unserer Tagung Interesse entgegen. Im
,,Freisinnigen“ begriilite die Synodalen ein auf das Ver-
handlungsthema Bezug nehmendes Gedicht von Kollege
Sekundarlehrer Strickler in Griiningen:

,- - - Das Banner hoch, und Sinn und Geist nur offen!
Erfilllt der Witwen und der Waisen Hoffen!

Ein Denkmal setzt an diesem Synodalentag,

De( unser Stand sich immer freuen mag!“

1. Die gerdumige Halle der Kirche war bis auf den
letzten Platz besetzt. Es mochten ca. 800 Synodalen an-
wesend sein. Der im Zentrum der Kirche stehende Taufstein
war unter Blumen verborgen. Nach einem ansprechenden
Orgelvortrag von J. Egli und nach dem michtig erklingenden
Eroffnungsgesang ,,Schweizerpsalm® von Alb. Zwyssig, er-
offnete das Présidium 1/, 11 Uhr die Verhandlungen (der
Fahrtenplan und die bei solchem Anlasse unvermeidlichen
Zugsverspatungen hatten einen frithern Beginn verunmog-
licht). Er begriifit die Herren Erziehungsdirektor Ernst
und Nationalrat Fritschi als Abgeordnete des Erziehungs-
rates. Im Eroffnungswort wird Bezug genommen auf
das 75. Jubildum der ziircherischen Schulsynode und auf
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deren Begriinder, dann speziell auf die Geschichte des ziir-
cherischen Schulwesens und der Synodaltidtigkeit wihrend
der letzten 25 Jahre. (Beilage VII.) Die Rede, welche in
eine ernste Mahnung zur Einigkeit ausklang, erntete leb-
haften Beifall.

2. AlsStimmenzidhler werden bezeichnet die Herren
G. Schwarz, Feldbach; H. Kiibler, Wadenswil; A. Birch,
Riiti; Jak. Zollinger, Ziirich III; H. Hiirlimann, Uster; Gust.
Aeppli, Ziirich V; Joh. Spiihler, héhere T6échterschule, Ziirich;
U. Gisler, Obfelden; Dr. P. Suter, Seminar Kiisnacht; A.
Trudel, Hinwil; K. Fisler, Winterthur; H. Hardmeier, Dalli-
kon; und die Friulein: Emilie Schippi, Zirich III; Ida
Haberli, Ziirich V; Ida Keller, Altstetten; Rosa Spiihler,
Ziirich III; Bertha Ganz, Ziirich V; Marie Meier, Ziirich V.

3. Neu aufgenommen wurden 91 Primarlehrer,
4 Sekundarlehrer, 13 Dozenten an der Hochschule, 6 Lehrer
an der Kantonsschule, 4 Lehrer am Technikum in Winter-
thur, 1 Lehrer an den héhern Schulen der Stadt Ziirich,
zusammen 119 Lehrkrafte. Von den 95 neu aufgenommenen
Kollegen und Kolleginnen der Volksschulstufe waren 4 ent-
schuldigt, 9 unentschuldigt abwesend; von den librigen nur
einer anwesend, einer entschuldigt, die andern 22 unent-
schuldigt abwesend. Den einen anwesenden begriilte wieder-
um demonstrativer lauter Beifall.

Im Begriflungswort an die aufgenommenen Mit-
glieder erwahnt das Prisidium der Schwierigkeiten unseres
Berufes, sagt aber im weitern: ,,Allen Pessimisten zum Trotz
erklire ich auch hier wieder: Der Lehrerberuf ist
doch ein schoner Beruf! Wenn auch der materielle
Entgelt ein bescheidener ist, wenn auch Unverstand uns
oft argert, wenn auch Undank manchmal unser Lohn ist —
wir werden dafiir reichlich entschiddigt durch jene weihe-
vollen Stunden, da die glinzenden Augen der Schiiler an
uns hangen und sie lautlos unsern Worten lauschen.” Er
schlieft mit der Ermahnung, jede Gelegenheit zur Weiter-
bildung zu beniitzen. ,,Wenn Sie sich so nicht als Fertige,



79

sondern als Werdende fiihlen, dann finden Sie in diesem
Werden und Wachsen die hochste Befriedigung.“ (Beifall.)

4. Der Aktuar verliest die Liste der seit der letzten
ordentlichen Schulsynode verstorbenen Mitglieder.
Auf der Liste figurieren 25 Kollegen der Volksschulstufe,
9 Lehrer an den Kantonallehranstalten und 1 Lehrer der
héhern Schulen der Stadt Winterthur. Der letzte der zweiten
Kategorie, Seminarlehrer Rud. Ringger, der mit unermiid-
lichem Fleille und vorbildlicher Pflichttreue wahrend 44
Jahren beinahe zwei Lehrergenerationen im Zeichnungsfache
unterrichtet hat, hatte erst am Tag vor der Synode die
Augen geschlossen. Der Prisident widmet den Hingeschie-
denen einen warmen Nachruf. Er gedenkt dabei speziell des
einstmaligen Synodalpridsidenten Ulr. Landolt. ,,Neben ihm
soll aber die Arbeit der andern, die still ihres Weges ge-
gangen sind, nicht minder geschatzt werden. Manigfaltig
und ungleich sind ja die Gaben ausgeteilt. Wer aber sein
Pfund treu verwaltet, wer unentwegt seine Pflicht getan,
den Posten ausgefiillt hat, auf den ihn das Schicksal stellte
— der ist unserer Hochachtung und unseres liebevollen
Gedenkens teilhaftiz — ob er nun bescheiden im Stiilen
oder bahnbrechend und leitend gewirkt habe. Sie alle, jung
und alt, deckt nun die gleiche Erde. Sie ruhen im Frieden;
ihr Andenken aber bleibe hoch in Ehren!“

Die Synodalen erheben sich zu Ehren der Verstorbenen,
und von der Orgel ertént der Trauermarsch ,,Den Manen
von Bundesrat Dr. Karl Schenk®, komponiert und gespielt
von Herrn Organist Jak. Egli in Wald.

5. Ueber die Revision der Statuten der Wit-
wen- und Waisenstiftung {fir die Volksschullehrer
referiert klar und biindig Herr Sekundarlehrer Th. Gubler
in Andelfingen auf Grund der dem Einladungszirkular bei-
gedruckten Antrage der Aufsichtskommission, resp. der Pro-
synode und des den Synodalen mit dem amtlichen Schulblatt
zugestellten neuen Statutenentwurfs. Der Referent be-
schaftigt sich in eingehender Weise mit dem streitigen
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Punkte, der Herbeiziehung der Lehrerinnen zur Stiftung
und den ihnen dargebotenen Gegenwerten. (Beilage IX.)
,,Des Beifalls langgehemmte Lust“, nachdem der Referent
geendet, ,,befreit jetzt aller Horer Brust.“ Immerhin ist
hier Schiller insoweit zu korrigieren, als der weibliche Teil
der Versammlung zum groliten Teil den Beifall versagte.

Die die weiblichen Herzen beherrschende Spannung loste
dann die erste Votantin, Frin. Martha Schmid in Hongg, aus.
Zarte Hinde, mit und ohne Handschuhe, bewegten sich mit
Lebhaftigkeit und Energie zur Beifallsdullerung in etwas
hoherer Tonlage als vorher. Die Votantin, ohne auf die
Ausfithrungen des Referenten einzutreten, bezeichnete die
dargebotenen Gegenleistungen als ungeniigend, nicht der
Grolle der Priamie entsprechend. Die Stiftung sollte, weil
kein Wohltitigkeitsinstitut, allen gleiche Rechte und Pflich-
ten gewdhren. Die vorgesehenen Renten kommen nur in
Ausnahmefillen zur Ausbezahlung. Die Lehrerinnen weigern
sich nicht, der Stiftung beizutreten, aber sie verlangen
die Gleichberechtigung. Und fiir dieses Prinzip miisse eine
andere Basis geschaffen werden. (Beilage X.)

Den namlichen Standpunkt und im wesentlichen mit
den ndmlichen Argumenten vertritt Frin. E. Benz in Ziirich
I, nur um eine Nuance entschiedener. Sie wiinscht ebenfalls
eine auf voller Gleichberechtigung begriindete Versiche-
rungskasse und fithrt als zu beriicksichtigende Beispiele
von gemischten Kassen an: Die Rotstiftung, Berner Lehrer-
kasse mit dem Prinzip der verkiirzten Anspriiche bei kleinern
Pramien und die Neuenburger Versicherungskasse mit
Kapitalausrichtung. Sie stellt folgenden Antrag:

Die Synode beschlie(3t:

I. Es sel auf Grund fachménnischer Prifung eine Ver-
sicherungsvorlage auszuarbeiten, die fiir alle Beteilig-
ten quantitativ die gleichen Versicherungsleistungen
vorsieht.

II. Bei Verwerfung dieses Antrages: es sei § 1 der alten
Statuten, mit dem Zusatz ,,mit Ausnahme der Lehrer-
innen“ unveridndert in die neuen Statuten aufzunehmen.



81

Auch diese Votantin erntete lebhaften weiblichen Beifall.

Herr Sekundarlehrer Hardmeier in Uster findet, die
Diskussion iiber den streitigen Punkt wire gar nicht not-
wendig; die Kolleginnen setzen sich iiber das Gesetz hinweg,
welches in § 310 klipp und klar alle Lehrer, d. h. alle
Lehrkriafte ohne Unterschied des Geschlechts, zum Beitritt
in die Stiftung verhalte. Mit Unrecht seien die Lehrerinnen
seinerzeit von der Mitgliedschaft dispensiert worden. Von
rechtswegen hiitten sie also nur die fir die Lehrer be-
stehenden Anspriiche. Nun man ihnen entgegenkomme,
schrauben sie ihre Anspriiche noch hoéher. Er finde im
Gegenteil, man sei mit der Gew#dhrung von Konzessionen
viel zu weit gegangen. Mit der Bestimmung in Art. 4 IIL
(Riickerstattung von 3/, der einbezahlten Primie heim Ein-
tritt in den Ruhestand) gewdhrt man den Lehrerinnen eine
Begiinstigung, welcher die méannlichen Lehrer nicht teil-
haftig werden. Es sind somit diese im Nachteil. Er be-
antragt Eintreten und fiir diesen Fall Streichung der ge-
nannten Bestimmung.

Herr Prorektor Schurter in Zirich faBt die Ver-
sicherung als ein Vertragsverhdltnis auf und halt das Be-
gehren der Lehrerinnen, iber das Verhidltnis von Leistungen
und Gegenleistungen sich Klarheit verschaffen zu wollen,
fiir gerechtfertigt. Er findet sodann den Beitrag des Staates
(331/, Prozent der Gesamtpriamie) gegeniiber dem Beitrag
an die Versicherung der Geistlichen und hohern Lehrer
(48,7 9/,) fir zu gering bemessen, ebenso den verlangten
Beitrag an die Deckung des Defizits. Er empfiehlt den
von seite der Lehrerinnen gestellten Verschiebungsantrag.

Hr. Debrunner in Zirich III findet, man sei den
Lehrerinnen so weit entgegengekommen als nur moéglich.
Er betont gegeniiber aufgestellten Behauptungen den Wohl-
tatigkeitscharakter der Stiftung. Er ist erstaunt, gerade
von weiblicher Seite diese scharfen juristischen Deduktionen
zu horen. Eine absolute Gleichstellung beider Geschlechter
ist fiir einmal noch nicht moglich. Er rdat ab vonder Ver-

6
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schiebung. ,, Wir haben es bitter notig, dall einmal die
Rente erhoht werde.”“ Er warnt die Lehrerinnen vor einem
Schritte, den sie spater bereuen konnten.

Hr. Russenberger befirwortet eine Reorganisation
der Stiftung im Sinne der Umgestaltung zur reinen Wohl-
tatigkeitsanstalt. Immerhin sollen die Unterstiitzungen nicht
die Form des Almosens haben, sondern es soll ein Anspruch
darauf bestehen. Er mochte ferner der verheirateten Leh-
rerin den Schuldienst gestattet sehen, womit auch in vor-
wiirfiger Frage den Anspriichen der Lehrerinnen besser ent-
gegenzukommen moglich wire.

Hr. Erziehungsdirektor Ernst, bezugnehmend auf das
Defizit der Stiftung, sagt, es sei zweifelhaft, ob der Staat
fir dessen Entstehung verantwortlich gemacht werden
konnte. Die Schulsynode habe das Institut geschaffen und
organisiert. Der Staat habe jeweilen nur seine Sanktion
erteilt. Betreffend die Stellung der Lehrerinnen im neuen
Statut gibt er die Moglichkeit zu, dal3 von seite der Lehrer
ein kleiner Beutezug auf die Kasse der Lehrerinnen geplant
sei, da} insbesondere erstere zur Sanierung der Stiftung
sich die ihnen bisher entgangenen Staatsbeitrige an die
weiblichen Mitglieder sichern moéchten. Er begreift des-
halb die Haltung der Lehrerinnen, billigt sie aber nicht.
Den Lehrerinnen konne, so geschickt sie auch ihre Haltung
verteidigen, bei dieser nicht ganz wohl sein. In einem so
engen Kreise, wie es da geschieht, habe sich die Schul-
synode noch nie bewegt. Vor 35 Jahren haben die Lehrer
mit heller Begeisterung ihre Zustimmung ausgesprochen zur
Gleichberechtigung der Lehrerinnen. Sie haben damit einer
groflen Zahl von Kolleginnen den Kampf ums Dasein er-
leichtert, ohne dabel nach den Konsequenzen fiir sich selbst
zu fragen. Man hielt sich ans Grundséitzliche und kannte
keine personlichen Motive. Und jetzt diese kleinliche Hal-
tung! Wenn den Lehrerinnen ein Opfer zugemutet wird,
so ist es wenigstens kein grofles. Eine geringfiigige Re-
duktion von Luxusausgaben und der Ausfall ist gedeckt.
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Redner hofft, dal} die Lehrerschaft bei ihrem Entscheide
als kompakte Masse dastehe, sonst wire seine Stellung bei
Anlall der Vertretung der Vorlage im Kantonsrat eine
schwierige. Er schliet mit einem warmen Appell an das
gute Herz der Kolleginnen.

Die von Herzen kommenden und an die Gemdiitsseite
der Horer sich wendenden, mit feinem Humor gewiirzten
Ausfithrungen des Erziehungsdirektors machten Eindruck.
Den Redner belohnte méchtiger Beifall von Seite der Lehrer,
auch einer Anzahl von Lehrerinnen. Immerhin gaben diese
ihre Position noch nicht verloren. KEine dritte Votantin,
Frin. Schidppi in Zirich III, vertrat nochmals die Auf-
fassung ihrer Kolleginnen mit aller Entschiedenheit. Wenn
man an ihren Wohltétigkeitssinn appelliere, so gestatte man
ihnen, diesen nach eigenem Ermessen auszuiiben. Es handle
sich hier ibrigens nicht um eine Geldfrage, sondern um
die Wahrung eines Rechtsstandpunktes.

Der Referent, Herr Gubler, berichtigt in kurzem
Schluffwort einige Behauptungen. Vor allem bestreitet er
die Richtigkeit der ihm in den Mund gelegten Behauptung,
die den Lehrerinnen zugedachten Leistungen aus der Stif-
tung entspriachen einer Prdmie von nur 20 Fr. So etwas
habe er nie gesagt. Die Verschiebung der Vorlage heute
wirde eine Verschiebung auf lange Zeit bedeuten. Wenn
vom Staate ein hoherer Beitrag nicht verlangt werde, so
geschieht es deshalb, weil man die Forderung innerhalb der
Kompetenz des Kantonsrates halten wollte. Der Wohltitig-
keitscharakter der Stiftung wird vornehmlich durch den
Hiilfsfond markiert, dessen Ertrignisse nach dem Grade des
Bediirfnisses ausgerichtet werden.

Hr. Hardmeier zieht seinen Antrag betr. Streichung
von Artikel 4, III. zurick.
‘Die Abstimmung ergibt folgendes Resultat:

Fiir Eintreten auf die Vorlage erkliren sich 643 Stimmen.
Fiir den Verschiebungsantrag E. Benz 105 Stimmen.
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Es ist somit Eintreten auf die Vorlage der Prosynode
beschlossen.

In der Detailbehandlungen werden sédmtliche Antriage
der Prosynode ohne weitere Diskussion und ohne Gegen-
antrige angenommen. Speziell dem Antrag 4, Al. 1 wird
mit groflem Mehr, das keine Abzihlung erfordert, zuge-
stimmt. Das Gegenmehr wird nicht verlangt.

Die Synode hat somit die Antriage der Pro-
synode (siehe Protokoll der Prosynode, pag. 72) zum
Beschlufl erhoben, und der Synodalvorstand ist mit

der Weiterleitung an den Erziehungsrat beauftragt.

Das Prasidium spricht den Referenten und allen, welche
an dem Werke der Reorganisation der Stiftung mitgear-
beitet haben, namens der Synode den warmsten Dank aus.

6. Wegen vorgeriickter Zeit konnte das zweite Haupt-
thema, der Vortrag v. Hrn. Prof. Dr. H. Schollenberger
o2Leonhard Widmer — zu seinem 100. Geburts-
ta g e nicht mehr zur Erledigung gelangen. Der Vortrag
soll dem Synodalbericht einverleibt werden. (Beilage XI.)

7. Die Preisaufgabe fiir das Schuljahr 1907/08
hat keine Bearbeitung gefunden.

8. Die unter 6 und 10 der Traktandenliste aufgefiihrten
Berichte pro 1907:
a) iiber die Verhandlungen der Prosynode (pag.57);
b) der Erziehungsdirektion iiber das ziircherische Schul-
wesen, sowie iiber die Witwen- und Waisenstii-
tung der Volksschullehrer und der Lehrer an den
hohern Unterrichtsanstalten;
¢c) des Synodalvorstandes iiber die Tatigkeit der
Schulkapitel (pag. 3);
d) der Kommission fiir Forderung des Volks-
gesan ges (Beilage V)
werden in den Synodalbericht verwiesen.
9. Wahlen,
a) Die Kommission fiir Forderung des Volks-
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gesanges wird in globo bestiatigt. Sie besteht aus
folgenden Herren:

G. Isliker, Lehrer in Ziirich V.

Alb. Wydler, Lehrer in Ziirich III.

Jk. Grimm, Lehrer in Bassersdorf.

C. Eckinger, Sekundarlehrer in Benken.

Joh. Bucher, Lehrer in Winterthur.

b) Als Vertreter der Synode in der Verwaltungs-
kommission des Pestalozzianums wird be-
statigt:

Herr Rud. Fischer, Sekundarlehrer in Ziirich.

c) Zwei weitere Mitglieder der Aufsichtskommis-
sion fir die Witwen- und Waisenstiftung (§
19 der neuen Statuten).

Als solche werden gewahlt:
Hr. a. Sekundarlehrer K. Lutz in Seen.
Frin. Martha Schmid, Lehrerin in Hoéngg.
Die tibrigen Mitglieder kommen nicht in die Wahl.

d) Synodalvorstand.

Gewahlt werden:

Als Priasident: Hr. Joh. Heufler, Sekdlehrer, Ziirich III.

Als Vizeprisident: Hr. Jakob Herter, Lehrer, Winter-
thur.

Als Aktuar: Hr. Prof. Dr. Theodor Vetter an der Hoch-
schule Ziirich mit 253 Stimmen.
Weitere Stimmen als Aktuar erhielten:

Hr. Rektor J. Schurter in Ziirich 109.

Hr. Seminarlehrer Liithy in Kiisnacht 35.

10. Als Versammlungsort fiir die nidchste Synode wird
Winterthur vorgeschlagen und gewihlt.

Gegen 3 Uhr schlol} diese Tagung, ohne Zweifel in der
langen Reihe der Schulsynoden eine der denkwiirdigsten,
mit dem Schlullgesang ,,Wer hat dich, du schoner Wald“

von Mendelssohn unter der schneidigen Leitung von Hrn.
A. Wydler.
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11. Am Bankett im ,,Hirschen* beteiligten sich ca. 350
Synodalen, d. h. soviel eben Platz fanden. Es verlautet, im
,,Bachtel“ habe sich ein Nebenbankett aufgetan, dem, wenn
die Anmeldungskarten nach Wunsch eingegangen wéren,
ganz wohl auch ein offizieller Anstrich hitte gegeben und
emn Teil des in verdankenswertester Weise von der Gemeinde
gespendeten kostlich duftenden Ehrenweins zugewendet wer-
den konnen. Den Grull der Gemeinde entbot in schlichter,
herzlicher Weise Herr Priasident Nauer. Sein Hoch galt
der Schule und der Lehrerschaft. Herr J. Heuller, der
neue Synodalpridsident, erinnerte an die Synode von 1873,
die ebenfalls in Hinwil tagte und an welcher Sekundarlehrer
Riiegg in Riiti iiber die Organisation der Kindergarten sprach
und die fachgemiisse Heranbildung der Kindergirtne-
rinnen in besonderer Anstalt befiirwortete. Er begriilite die
anwesenden wackern alten Hiupter Reimann in Feuerthalen,
Beglinger und Zollinger in Wetzikon und Joh. Huber von
Fehraltorf. An den hochverehrten Kollegen K. Riiegg in
Riiti, der leider am Erscheinen verhindert war, wurde ein
Sympathietelegramm abgesandt. Fir Unterhaltung sorgten
die Kapitularen von Hinwil in mehreren flotten Vortrigen
unter der strammen Leitung von Hrn. F. Kiing; sodann ein
aus Kollegen des Bezirkes ad hoc gebildetes Orchester,
geleitet von Hrn. Musikdirektor N&f in Wetzikon. Der
Dirigent hatte in der Auswahl der Stilicke eine gliickliche
Hand bewiesen; auch die Darbietungen selbst waren iiber
Erwarten ansprechend und sauber. Allen, welche zur Ver-
schonerung dieser Nachfeier beitrugen, sei an dieser Stelle
der warmste Dank ausgesprochen.

Winterthur, im September 1908.

Der Aktuar der Schulsynode:
J. Herter.




	Fünfundsiebzigste ordentliche Schulsynode

